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RS OGH 1983/3/22 9Os9/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1983

Norm

StEG §6 Abs4

Rechtssatz

Eine bloß deklarative Erklärung, daß dem Angeklagten auf Grund seines Verzichts kein Entschädigungsanspruch

zusteht, ist nicht als "Beschluß" im Sinn des § 6 Abs 2 StEG anzusehen, daher auch nicht vom Kundmachungsverbot

des § 6 Abs 4 StEG betroffen.
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